
Die zwei Kernfragen modernen Perso -
nal managements sind: 

3 Wie und wo finde ich gute Mit -
 arbeiterinnen und Mit ar beiter? 

3 Wie fördere ich meine Mit ar bei te -
rinnen und Mit ar beiter gezielt?

Die Einstellung von neuen Mitarbei tern
und das Personalmanagement werden
bei Gründungen und in mittelständi-
 schen Betrieben eher spontan und
we nig vorausschauend betrieben. Eine
wichtige Ursache: Die Auswahl und
Ent  wicklung von Personal ist Chef sa che.
Der Chef hat aber wegen des Alltags -
geschäfts dafür keine Zeit. So wird eine
systematische Personalentwicklung
meist erst dann betrieben, wenn Pro -
bleme auftreten. Dabei gibt es eine Reihe
guter Gründe, Auswahl und Ent wick -
lung (Aus- und Fortbildung sowie Moti -
vation) von Mitarbeitern frühzei tig zu
planen und konsequent um zu setzen.

Auswahl
Je nach Qualifikation und Einsatz be -
reich des Mitarbeiters steht eine Reihe
von Auswahlmöglichkeiten zur Ver -
 fügung:

3 Schriftliche Bewerbungs unter la -
gen: Sind sie vollständig und ge ord net?
Drückt sich der Bewerber klar aus? Wie
präsentiert er sich? Weist der Lebens -
lauf Lücken auf?

3 Referenzen: zu Arbeitsfeldern,
Ak zeptanz bei Kunden und Kollegen,
außer   beruflichen Aktivitäten, persön li-
 cher Situation. Tipp: Sie sollten – wenn
überhaupt – Erkundigungen über Kan -
di daten, die in der engeren Wahl sind,
telefonisch einholen.

3 Vorstellungsgespräch: Typische
Fehler bei der Auswahl: zufälliger, nicht
geplanter Verlauf, kein existierendes
Anforderungsprofil für zukünftige Mit -
arbeiter, vorschnelle Urteilsfindung.

3 Arbeitsproben: Lassen Sie den zu -
künftigen Mitarbeiter im Anschluss an
das Vorstellungsgespräch probe weise
eine Aufgabe erledigen, z. B. einen Text
abschreiben, am PC arbeiten oder ein
Telefonat führen.

3 Tests (z. B. Leistungs-, Persönlich -
keits- oder Intelligenztests): vor allem
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Thema: Personal 

für die Auswahl von Auszubildenden
oder Führungskräften.

3 Assessment-Center: Mehrere Kan -
didaten absolvieren über ein bis drei
Ta ge ein Auswahlverfahren (Rollen -
spie le, Gruppendiskussionen usw.);
be sonders geeignet für die Auswahl
von Auszubildenden, Hochschul absol -
ven ten und Führungskräften.

Aus- und Fortbildung
Der schnelle und ständige Wechsel auf
den Märkten und in der Technik erfor-
 dert neues Wissen und neue Fertig kei -



ten. Lebenslanges Lernen muss zum
Prinzip für Mitarbeiter werden. Lernen
dient dabei nicht allein der Leistungs -
stei ge rung. Es führt auch zu mehr
Kompe tenz und Verantwortung und
erhöht so die Eigenmotivation der Mit -
arbeiter. Wichtig ist, vor allem Leis -
tungs   träger gezielt zu fördern.

3 Lernen am Arbeitsplatz: durch
die Kommunikation am Arbeitsplatz
(s. Qualitätszirkel), durch planmäßige
Unterweisungen in bestimmten Ar beits-
 abläufen (z. B. EDV) oder etwa durch
„Job-Rotation“, also dem sys te mati schen
Wechseln von Arbeitsplatz und Auf -
gabenbereich (besonders für kleine
Unternehmen praktikabel).

3 Lernen außerhalb des Arbeits -
platzes: durch Seminare oder Work shops.

Motivation
Es gibt eine Fülle von Motivations mög -
lich  keiten in Unternehmen: z. B. fi nan-
 zielle Anreize wie Mit arbeiter be teili -
gungen oder zusätzliche Beiträge zur
Altersversorgung. Besonders wich tig
sind allerdings die Formen der Moti va -
tion, die Mitarbeiter gedanklich und

Neu gegründete Unternehmen sind in
der Regel nicht an Tarifverträge ge bun-
den, es sei denn, sie sind bereits Mit glied
eines Arbeitgeberverbands oder sie un -
terliegen einem für allgemeinverbind-
 lich erklärten Tarifvertrag (z. B. im Bau -
gewerbe, im Dachdecker-, Elektro-,
Friseur-, Gebäudereinigerhandwerk,
Wach- und Sicherheitsgewerbe). Tarif -
verträge sind ggf. vorrangig zu berück-
sichtigen. Ansonsten gelten folgende
gesetzliche Arbeitsbedingungen:

3 Entgelt: Es gibt (noch) keinen all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Es gibt allerdings gesetzlich zwingende
tarifliche Mindestlöhne im Geltungs -
bereich von Tarifverträgen, die vom
Bundesarbeitsministerium für allge-
meinverbindlich erklärt wurden oder
kraft Rechtsverordnung nach § 1 Ab -
satz 3a des Arbeitnehmer-Entsende ge -
setzes für alle erfassten Arbeits ver hält -
nisse verbindlich sind (Beispiele: Bau-
gewerbe, Dachdecker-, Gebäude rei ni -
ger-, Maler- und Lackierer hand werk,
Friseurhandwerk1).  Wenn keine solche

Bindung eingreift, kann das Ent gelt frei
ausgehandelt werden. Eine Un ter schrei-
 tung des orts- oder bran chen üblichen
Entgelts (das ist ggf. im Zwei fel der Ta rif-
 lohn) von mehr als 20 Prozent kann sit-
ten widrig und nichtig sein mit der Folge,
dass das übliche Entgelt als vereinbart
gilt und eingeklagt werden kann. Eine
noch größere Unter schrei tung des üb  li-
 chen Entgelts kann als Lohnwucher
straf bar sein (§ 291 Straf gesetzbuch).

3 Arbeitszeitdauer: Die werktägli che
Arbeitszeit darf grundsätzlich nur acht
Stunden betragen. Sie kann auf bis zu
zehn Stunden verlängert werden, wenn
durch entsprechenden Freizeit aus gleich
innerhalb von sechs Kalendermonaten
oder innerhalb von 24 Wochen eine
durchschnittliche werktägliche Ar beits -
zeit von acht Stunden eingehalten wird
(§ 3 Arbeits zeitgesetz, ArbZG). Arbeits -
zei ten von mehr als acht Stunden am
Werktag (Montag bis Sam stag) müssen
für evtl. Prüfungen durch Aufsichts -
behörden aufgezeichnet werden. Die
Aufzeich nun  gen müssen zwei Jahre

aufbewahrt werden. Hat ein Arbeit neh -
mer mehre re Be schäf  tigungen, sind
diese zu sam men    zu rechnen.

3 Ruhepausen: mindestens 30 Mi -
nu ten bei einer Arbeitszeit von sechs
bis neun Stunden; bei mehr als neun
Stunden mindestens 45 Minuten. Wer -
den die Pausen aufgeteilt, müssen sie
mindestens 15 Minuten „am Stück“ be -
tragen. Länger als sechs Stunden hinter-
 einander dürfen Arbeitnehmer nicht
beschäftigt werden. 

3 Ruhezeiten: mindestens elf Stun -
den; in bestimmten Einrichtungen und
Betrieben (z. B. Gaststätten) mindestens
zehn Stunden, wenn innerhalb von vier
Wochen ein Ausgleich von zwölf Stun -
den geschaffen wird. 

3 Arbeitsbeginn, -ende: Beginn und
Ende der täglichen Arbeitszeit kön nen
einseitig vom Arbeitgeber be stimmt
und auch (mit An kündi gungs fristen)
jederzeit geändert werden, wenn sie
nicht ausdrücklich im Arbeits ver trag

1) Das Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten und der nach Rechtsverordnung verbindlichen Tarifverträge ist im Internet verfügbar unter www.bmas.bund.de 
(im Suchfeld eingeben: Allgemeinverbindliche Tarifverträge).

emotional am Schicksal des Unter neh -
mens beteiligen. Auf diese Weise wer-
 den Leistungsbereitschaft und Arbeits -
effek ti  vität gesteigert.

3 Gemeinsam Ziele festlegen 
Die Unternehmensführung erarbeitet
gemeinsam mit den Mitarbeitern Ziele,
die innerhalb einer bestimmten Frist
erreicht werden sollen. Wichtig ist, dass
genau festgelegt wird, wer was und in
welcher Qualität bis wann erledigen
soll. Dazu gehört auch, gemeinsame
Visionen für die Zukunft des Unter neh -
mens zu entwickeln. 

3 Verantwortung delegieren,
Kom  petenzen übertragen
Die festgelegten Ziele sollen die Mit ar bei -
ter möglichst eigenverantwortlich er -
reichen. Die Arbeits ergeb nisse wer den
mit einem Soll-Ist-Vergleich überprüft.
Wichtig für Mit ar beiter ist auch zu wis-
sen, welche Anfor derungen zu künf tig
im Unter neh men gestellt und welche
Chancen sich bieten werden.

3 Information und Transparenz
Darüber hinaus haben Führungskräfte
eine Informationspflicht gegenüber
ihren Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter

muss seine Tätigkeit im Rahmen des
Ganzen, die Gründe und Bedeutung für
bestimmte Anweisungen und Aufga -
ben verstehen. 

3 Selbstentfaltungsmöglichkeiten
schaffen
Mitarbeiter können sich selbst am bes-
 ten motivieren. Voraussetzung: ge nü-
 gend Freiraum zur Selbstentfaltung.
Unternehmer sollten darum die Be -
dürfnisse und Erwartungen ihrer Mit -
arbeiter kennen, um sie entsprechend
führen zu können. Dazu gehören auch
Anerkennung bei guter Leistung und
regelmäßige Mitarbeiterge sprä che.

3 Qualitätszirkel und Betriebliches
Vorschlagswesen
Zur Förderung von Motivation, Ar beits -
effektivität und Innovation in Unter -
nehmen gibt es spezielle Instrumente.
Für Mittelständler sind „Quali täts zir kel“
und „Betriebliches Vorschlagswesen“
zu empfehlen. Bei beiden Instru men -
ten werden Schwachstellen im eigenen
Arbeitsbereich analysiert und beseitigt.

Quelle: Edmund Mastiaux,
Zentrum für Management- und Personalberatung 

Edmund Mastiaux & Partner, Bonn
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festgelegt werden (was sich aus Grün -
den der Flexibilität nicht empfiehlt).

3 Sonn- und Feiertagsruhe: Sie muss
generell eingehalten werden. Für be -
stimmte Tätigkeiten sieht § 10 ArbZG
Ausnahmen vor (z. B. Gast stätten, Ho -
tels, Veranstal tungs ge wer be); in Bun -
des- und Landes-Rechts ver ordnungen
können weitere Ausnah men geregelt
sein, die Aufsichts behör den können
weitere Einzelfall aus nahmen zulassen.
Mindestens 15 Sonntage müssen be -
schäftigungsfrei bleiben (durch Tarif -
vertrag darf die Zahl weiter reduziert
werden). Es müssen Ersatzruhetage
gewährt werden, für Sonntagsarbeit
innerhalb der nächsten zwei Wochen,
für Arbeit an einem Wochen-Feiertag
innerhalb der nächsten acht Wochen.

3 Erholungsurlaub: Arbeitnehmer
und Auszubildende haben (mindes tens)
Anspruch auf den gesetzlichen Min dest -
urlaub (24 Werktage pro Kalenderjahr
einschließlich Samstagen, ohne Sonn-
und Feiertage), sobald das Beschäfti -
gungsverhältnis mehr als sechs Monate
bestanden hat, im laufenden Kalen der -
jahr allerdings nur anteilig 1/12 pro Mo -
nat. Bei der zeit li chen Festlegung sind
die Urlaubs wün sche des Arbeit neh -
mers zu berücksich tigen. 
Aus nah me: dringende be trieb liche Er -
fordernisse oder Urlaubs wün sche von
Arbeit neh mern (z. B. mit Kin dern), die
unter so zia len Gesichts punk ten Vor rang
haben (§ 7 Abs. 1 BUrlG).

3 Arbeitsfreie gesetzliche Feier -
tage: Fällt ein planmäßiger Arbeitstag
wegen eines gesetzlichen Feiertags aus,
muß für diesen Tag das Entgelt re gulär
fortgezahlt werden (§ 2 Absatz 1 Ent gelt-
fortzahlungsgesetz).

3 Krankheitsfall: Arbeitnehmer und
Auszubildende haben Anspruch auf
Ent    geltfortzahlung im Krankheitsfall
für die Dauer von bis zu sechs Wochen,
soweit das Arbeits- bzw. Ausbil dungs -
ver hältnis schon länger als vier Wo chen
be  steht. Kleinbetriebe (unter 30 Arbeit -
neh mer, Auszubildende nicht mitge-
 zählt) erhalten 80 Prozent der fortge-
 zahl    ten Vergütung für Auszu bildende
von der zuständigen gesetzlichen Kran -
ken kasse erstattet (§ 1 Aufwendungs -
ausgleichsG).

3 Schwerbehinderte Arbeit neh -
mer: Arbeitgeber mit ständig mehr als
20 Ar beitnehmern (beachte § 73 SGB
IX: Teil zeitkräfte zählen erst ab 18
Wochen stun den) müssen fünf Prozent
der Ar beits- und Ausbildungsplätze mit
schwer   behinderten Menschen be set-
zen; sonst ist (je nach Unterschreiten
der Pflicht quote) eine Ausgleichs -
abgabe zu zah len. Diskriminierungen
sind selbstverständ lich verboten (siehe
AGG). Kün di  gun gen sind nur mit vor-
heriger Zu stimmung des Integra tions-
amts wirksam.

3 Allgemeiner Anspruch auf Ar -
beitszeitreduzierung (Teilzeit): In Be -
t rieben mit ständig mehr als 15 Ar beit -
nehmern (ohne Auszubildende) können
Arbeitnehmer, deren Arbeits verhältnis
länger als sechs Monate be steht, die
Ver ringerung der vereinbar ten Arbeits -
zeit verlangen. Der An spruch muss drei
Mo na te im Voraus gel tend ge macht
wer den. Er kann aus betriebli chen
Gründen ab gelehnt wer den (we sent -
liche Beein träch tigung der Ar beits -
organisation, unverhältnismäßige Kos -
ten o.Ä.; siehe § 8 Abs. 4 TzBfG). Wird er
nicht binnen eines Monats schriftlich
abgelehnt, gilt er als bewilligt. Mit
einer Ankündi gungsfrist von einem
Monat kann der Ar beit geber die ein-
mal festgelegte Ver tei lung der Arbeit s -
zeit ändern, wenn das be triebliche
Interesse die Inte ressen des Ar beit neh -
mers erheblich überwiegt.

3 Allgemeiner Gleich behand lungs-
anspruch: Im Arbeitsrecht sind un ge-
 rechtfertigte Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse, der ethnischen Her -
kunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behin de -
rung, des Alters oder der sexuellen
Iden  tität  nicht erst seit Erlass des Allge -
mei nen Gleich behandlungs gesetzes
(AGG) verboten. Unterschied liche Be -
hand lung ist nach wie vor erlaubt, so -
weit sie sach lich geboten ist (siehe §§
8–10 AGG). Das AGG bringt vor allem
eine ausführliche Regelung von Einzel -
heiten, die die Durchsetzung von An -
sprüchen we gen Diskriminierung er -
leichtern. Auch Stellen ausschrei bun -
gen und Begrün dungen für Bewer -
bungs-Absagen dür fen nicht diskrimi-
nierend sein, sonst droht Schaden -
ersatz pflicht!

3 Arbeitsschutzbestimmungen:
Das Arbeitsschutzgesetz enthält Grund -
vorschriften für die Beschäftigten in
allen Tätigkeitsbereichen. Je nach Ar -
beitssituation und Branche gelten da rü-
ber hinaus weitere Arbeitsschutz vor -
schriften (z. B. Arbeitsstätten ver ord -
nung, Gefahrstoffverordnung) und Un -
fallverhütungsvorschriften, insbeson-
 dere der gewerblichen Berufsgenossen -
schaften. Nähere Informationen geben
die Arbeitsschutzbehörden der Länder,
die Berufsgenossenschaften und die
örtliche IHK und HWK. 

3 Schutz für werdende Mütter,
Wöchnerinnen und stillende Mütter:
Sechs Wochen vor der Geburt dürfen
Schwangere nur mit ihrer aus drückli-
 chen, jederzeit widerruflichen Einwilli -
gung beschäftigt wer den. Vor diesem
Zeitraum gelten ggf. indivi du elle Be -
schäftigungs verbote, soweit sie ärztlich
angeordnet werden. Schwan  gere dür fen
generell nicht mit ge sund heitsge fähr-
 denden Tätigkeiten betraut wer den (vgl.
dazu den Katalog in § 4 so wie Ar beits -
zeitregelungen § 8 Mutter  schutzG).
Nach der Entbindung besteht ein acht-
wöchiges, bei Früh- oder Mehr lings ge -
burt ein zwölfwöchi ges abso lutes Be -
schäf tigungs verbot. Während der Be -
schäf  ti gungs verbotszeiten ist das Ent gelt
ggf. unter Anrechnung von Versi che -
rung s leis tungen fortzuzahlen. Nach
der Geburt sind Zuschüsse zum Mutter -
schaftsgeld zu zahlen. Diese Auf wen -
dun gen erhält der Arbeitgeber von der
Krankenkasse erstattet (§ 1 Auf wen -
dungsausgleichsG).

3 Elternzeit: Ar  beitnehmer, die als
Sorgeberechtigte ein Kleinkind betreu-
en, haben An spruch auf unbezahlte
Frei stellung von der Arbeit, sog. Eltern -
zeit (§ 15 Bundeselterngeld- und Eltern -
zeitgesetz, BEEG). Der An  spruch muss
sieben Wochen im Voraus angekündigt
werden. Sind mehr als 15 Arbeitnehmer
(ohne Auszubildende) beschäftigt, be -
steht während der Elternzeit wahlweise
auch Anspruch auf Arbeitszeitredu -
zierung. Er be steht bis zur Voll endung
des dritten Lebens jahres eines Kindes
bzw. bis zu drei Jahre nach dessen Adop -
tion. Bis zu zwölf Mo nate können auch
bis zur Voll endung des achten Lebens -
jahres mit Zu stim mung des Arbeit ge -
bers in An spruch ge nommen werden. 



Eingliederungszuschüsse 
Eingliederungszuschüsse erhalten Arbeitgeber, wenn sie Personen mit Vermitt -
lungshemmnissen, arbeitslose Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet ha -
ben oder jüngere Arbeitslose, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebens -
jahr noch nicht vollendet haben, einstellen. Die Leistungen sind vor Abschluss des
Arbeitsvertrages bei der Agentur für Arbeit zu beantragen, in deren Bezirk der
Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat.

Kurzarbeitergeld
Das Kurzarbeitergeld ist eine Leistung der Bundesagentur für Arbeit nach dem
Sozialgesetzbuch III. Es ermöglicht bei vorübergehendem Arbeits ausfall die Wei -
terbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Kurz arbeitergeld
wird gewährt, wenn in Betrieben oder Betriebsabteilungen die regelmäßige
betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit infolge wirtschaftlicher Ursachen oder
eines unabwendbaren Ereignisses vorübergehend verkürzt wird.

Neben dem konjunkturell bedingten Kurzarbeitergeld gibt es zum einen das so
genannte Saison-Kurzarbeitergeld, das bei saisonalen Arbeitsausfällen im Win ter
im Baugewerbe gezahlt wird. Darüber hinaus gibt es das Transferkurzarbeiter -
geld, das im Fall von betrieblichen Restrukturierungsmaßnahmen eingesetzt
werden kann.

Ausbildungshilfen
Die Agenturen für Arbeit können unter bestimmten Voraussetzungen Ausbil -
dungs betriebe unterstützen, wenn sie förderungsbedürftige junge Menschen
betrieblich ausbilden.

Transferleistungen
Transfermaßnahmen sind arbeitsmarktlich zweckmäßige Maßnahmen zur Ein -
gliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Finanzielle Hilfen der Bundesagentur für Arbeit
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tragszuschlag von 0,25 Prozent zu zah-
 len (Beitragsabführung durch den Ar-
beit geber).

3 In Sachsen beträgt der Arbeit ge -
ber anteil zur Pflegeversicherung an -
statt 0,975 Prozent nur 0,475 Prozent.

Die Höhe der Beitragssätze ent-
spricht einem festgelegten Prozent an -
teil des Bruttoentgelts. Beitragssätze
(Stand 01.01.2009):

3 Krankenversicherung: 15,5 Prozent

3 Pflegeversicherung: 1,95 Prozent;
für Kinderlose 2,20 Prozent

3 Rentenversicherung: 19,9 Prozent

3 Arbeitslosenversicherung: 2,8 Pro -
zent
Ihr Arbeitnehmer muss Ihnen die fol-
 gen  den Unterlagen vorlegen:

3 Mitgliedsbescheinigung seiner
Kran kenkasse

Arbeiter und Angestellte
Als Arbeitgeber müssen Sie für Ihre Mit -
arbeiter die Beiträge zur Kranken-, Pfle -
ge-, Renten- und Arbeitslosen versi che -
rung berechnen und mit Hilfe eines Bei -
tragsnachweises bei der Kran ken kasse
des Beschäftigten melden und überwei-
 sen. Die Sozialversicherungs beiträge
werden grundsätzlich je zur Hälfte vom
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge tra-
 gen. Folgende Aus  nahmen gibt es:

3 Die Pauschalbeiträge für geringfü-
gig Beschäftigte zahlt ausschließlich der
Arbeitgeber (s. Übersicht I).

3 Mitglieder der gesetzlichen Kran ken-
versicherung haben 0,9 Beitrags satz -
punkte allein aufzubringen (Bei  trags -
abführung durch den Arbeit geber).

3 In der Pflegeversicherung haben
kinderlose Arbeitnehmer nach Voll en -
dung ihres 23. Lebensjahres einen Bei -

4

Nicht vergessen: Sozialversicherung3 Jugendliche: Für Jugendliche, die
bereits 15 Jahre, aber noch nicht 18 Jah re
alt sind, gilt das Jugend arbeits schutz -
gesetz, u.a. mit besonderen Rege lun gen
zur Arbeitszeit, zum Urlaub, zu ärztli-
 chen Untersuchungen und zu ge fähr li-
 chen Arbeiten.

Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten
Wegen gelten der Anwerbestopps ist
nur ausnahmsweise und in engen recht-
 lichen Gren zen die Beschäftigung von
Arbeitneh mern aus Nicht-EU-Staa ten
möglich. Für sie gelten folgende rechtli-
che Regelungen (vorbehaltlich Sonder -
regelungen, wie z. B. für türki sche
Staats angehörige):

3 Aufenthaltsgesetz und Be schäf   -
tigungsverordnung: Aus länder aus
einem Nicht-EU-Staat be nö ti  gen für eine
Er werbs tätigkeit in Deutschland einen
entspre chen den Aufent haltstitel. Die -
ser kann auf An trag unter Vor lage der
Ar beits pa  pie re und nach Zustim mung
der Bundes agentur für Arbeit er teilt
werden, wenn die Voraus setzun gen des
§ 39 Auf enthG, insbe son dere Ab sätze 2
bis 5, erfüllt sind. Staats ange hö rige von
Nicht-EU-Staaten werden nur aufgrund
spezieller, ins  beson de re sprach licher
und be ruf licher Qualifi ka tionen zu ge-
 las sen, so fern der Arbeits platz nicht
durch einen inländi schen Bewerber
oder einen Be werber aus einem EU-
Staat besetzt wer den kann. Für beson-
ders qualifizierte Be werber aus Nicht-
EU-Staaten wird die Zustim mung der
Bun des agentur für Arbeit dabei höchs-
tens für den Zeit raum der vor ge sehe-
 nen Beschäf ti gungs dauer erteilt.

3 Beschäftigungs ver fahrens ver -
ordnung: Für bereits legal in Deutsch -
land lebende Ausländer sind die
Anforderungen zur Er lan gung einer
Arbeits er laub nis ge ringer.

Die Parteien des Arbeitsvertrages kön   nen
zwar grundsätzlich frei be  stim men, ob
der Arbeitsvertrag nach deutschem oder
ausländischem Ar beits recht ge schlossen
wird. Be stim mte Vor schrif ten des deut-
sch en Arbeits rechts sind aber in je dem
Fall anzu wenden. Dazu ge hören bei-
spielsweise die Vorschriften zum Ar beits -
schutz und zur Entgelt fort zah lung im
Falle der Krank heit des Ar beit neh mers.

Quellen: RA Götz-Georg v. Randow, RA Jens Koehn

Fortsetzung auf Seite 5
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Von Minijobs bis Niedriglohn-Jobs

oder auch 400-Euro-Jobs oder auch geringfügige Beschäftigung

Sozialabgaben:

Der Arbeitnehmer (AN) zahlt keine Sozialabgaben. Er kann aber die vom Arbeitgeber (AG) zu zahlende Pauschale zur gesetz     -
lichen Rentenversicherung freiwillig aufstocken und so einen Rentenanspruch erwerben.

3 Der AN ist über die Berufsgenossenschaft unfallversichert.

3 Der AG zahlt vom Lohn 30 Prozent Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung, davon 15 Prozent Rentenversicherung, 13 Prozent
Krankenversicherung und zwei Prozent pauschale Lohnsteuer. Diese zwei Prozent pauschale Lohnsteuer können auch auf den
AN umgelegt werden. Der AN ist jedoch durch diese Pauschalbeiträge nicht eigenständig krankenversichert. Allerdings ist
hier auch die Besteuerung nach den Merkmalen der individuellen Lohnsteuerklasse des AN möglich.

Meldestelle: die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (s.u.). Für Privathaushalte gelten
andere Abgaben zur Sozialversicherung.

3 Kleinbetriebe mit bis zu 30 Mitarbeitern zahlen zusätzlich 0,1 Prozent Umlage U1 zur Lohnfortzahlung für Krankheit und Kuren
an die Minijob-Zentrale. Der AN hat vom ersten bis einschließlich 42. Krankheitstag Anspruch auf hundertprozentige Lohn fort -
zahlung, wenn das Arbeitsverhältnis schon mindestens vier Wochen bestanden hat. Der AG erhält dazu von der Umlagekasse
auf Antrag 80 Prozent des fortgezahlten Entgelts sowie die vom AG zu tragenden Beitragsanteile am Gesamt sozial versi che rungs -
beitrag. 20 Prozent muss er aus Eigenmitteln finanzieren.

3 Mehrere geringfügige Beschäftigungen (400-Euro-Jobs) werden vom Sozialversicherungsrecht her zusammenaddiert. Übt der
AN mehrere Minijobs aus und liegt das Gesamteinkommen zwischen 400,01 und 800,00 Euro, handelt es sich um eine Beschäfti -
gung im Bereich der Gleitzone. Liegt das Gesamteinkommen über 800,00 Euro, gilt die reguläre Versicherungspflicht sowohl
für den AG als auch für den AN.

3 AN dürfen neben ihrer hauptberuflichen, sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit einen Minijob abgabenfrei ausüben. 

3 Für Minijobs bis zur Dauer von zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen im Kalenderjahr zahlen weder der AN noch der

AG Sozialversicherungsbeiträge.

3 Der AG hat die Möglichkeit, das Arbeitsentgelt unter bestimmten Voraussetzungen pauschal mit 25 Prozent zu versteuern,
andernfalls Abwicklung über Steuerkarte.

für AN, die 400,01 bis 800 Euro monatlich verdienen 

3 Sozialabgaben: Der AG zahlt den regulären Sozialversicherungsbeitrag von ca. 21 Prozent. Der AN zahlt einen progressiv
steigenden Beitrag, und zwar je nach Höhe des Lohns: ca. neun Prozent bei einem Verdienst von 400,01 Euro bzw. 21 Prozent
bei 800 Euro.

3 Der AN zahlt je nach Lohnsteuerklasse den entsprechenden Lohnsteuersatz. 

Weitere Informationen: Servicetelefon der Minijob-Zentrale: Tel. 01801 200504, www.minijob-zentrale.de

3 Niedriger Lohn, der mit einem staatlichen Zuschuss (z. B. der Bundesagentur für Arbeit) kombiniert ist. Ziel einer derartigen
Lohnsubventionierung ist, den Abstand zwischen Arbeitslosengeld II und unteren Einkommensgruppen zu vergrößern und
damit einen Anreiz zur Aufnahme einer Beschäftigung zu bieten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit vor Ort.

Quelle: Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Telemark Rostock, www.minijob-zentrale.de

Kurzfristige Minijobs

Kombilohn

Beschäftigungen im Bereich der Gleitzone

Minijobs 



II GründerZeiten
Nr. 15, aktualisierte Ausgabe März 2009

Übersicht

Wirtschaft kurzfristig stärken

Um einem Übergreifen der Finanzmarktkrise und der internationalen Konjunkturabschwächung auf die gesamte Wirtschaft
so weit wie möglich entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Gleichzeitig geht es
darum, die Krise kurzfristig zu meistern und die Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung langfristig zu verbessern.
Die einzelnen Maßnahmen sind in den Konjunkturpaketen I (Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung) und II
(Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland) gebündelt. Ein Ziel: Arbeitsplätze sichern.

Eine verstärkte aktive Arbeitsmarktpolitik sichert Arbeitsplätze durch: 

3 mehr Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung 

3 Einrichtung von 5.000 zusätzlichen Vermittlerstellen, um die Vermittlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu
verbessern, die sich in der Kündigungsphase befinden (Job-to-Job-Vermittlung). Ziel der Maßnahme ist es, ihnen möglichst
frühzeitig – also am besten noch vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit – ein qualifiziertes Vermittlungsgespräch anzubieten.

3 eine attraktivere Regelung des Kurzarbeitergelds 

3 Festschreibung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung bis Ende 2010 auf 2,8 Prozent 

Durch finanzielle Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds können Un -
ter nehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortbilden und qualifizieren. Die Bundesagentur für Arbeit bietet unter schied-
 liche, auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittene Förderprogramme an und beteiligt sich an den Weiterbildungskosten.

Das bisher auf die Zielgruppen „Ungelernte und ältere Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen“ ausgelegte Pro -
gramm WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit hat zum Ziel, diesen Beschäftigten Weiterbildungen durch Förderleistungen
zu ermöglichen – und zwar bevor Kurzarbeit und Entlassungen ein Thema werden. Ziel ist es, durch Qualifizierungs maß nah men
die beruflichen Kompetenzen der Beschäftigten zu erhöhen und auf diese Weise auf längere Sicht Entlassungen zu verhindern.

Neu ist 2009 und 2010: Im Rahmen von WeGebAU können zukünftig Qualifizierungskosten für alle Beschäftigten unab hän gig
von Alter und Betriebsgröße übernommen werden. Dies gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Berufsabschluss oder
mit öffentlichen Mitteln geförderte Weiterbildung vier Jahre oder länger zurückliegt.

Zusätzlich stellt die Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2009 und 2010 für die Wiedereinstellung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in der Leiharbeit Zuschüsse zur Qualifizierung aus ihrem Haushalt zur Verfügung. Auch hier werden die
notwendigen Qualifizierungskosten übernommen.

In den Jahren 2009 und 2010 können alle in Kurzarbeit befindlichen Beschäftigten von ihren Arbeitgebern weiterqualifiziert
werden. Die Bundesagentur beteiligt sich in diesem Fall nicht nur an den Weiterbildungskosten. Auf Antrag des Arbeitgebers
können sogar die vollen Sozialversicherungsbeiträge für die Zeiten der Qualifizierung während der Kurzarbeit erstattet wer-
den.

Bereits Ende 2008 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass auch für Bezieherinnen und Bezieher von konjunkturellem Kurz -
arbeitergeld und von Saison-Kurzarbeitergeld die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen gefördert werden kann. 

Bisher galt dies nur für Bezieherinnen und Bezieher von Transferkurzarbeitergeld. Die Bundesregierung legt zusammen mit der
Bundesagentur für Arbeit hierzu für die Jahre 2009 und 2010 ein vom Europäischen Sozialfonds (ESF) ko-finanziertes Programm
auf, dessen Durchführung bei der Bundesagentur für Arbeit liegt. 

Für die Unternehmen und ihre Beschäftigten bedeutet dies: Die Bundesagentur für Arbeit beteiligt sich an den Weiter bildungs -
kosten während der Zeiten von Kurzarbeit. Die konkrete Höhe liegt zwischen 25 und 80 Prozent der übernahmefähigen Kosten
und richtet sich nach Art der Qualifizierung, der Betriebsgröße und der Person der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. 

Fördermöglichkeiten für Beschäftigte in Kurzarbeit

Fördermöglichkeiten für Beschäftigte

Qualifizierung und Weiterbildung für Beschäftigte

Arbeitsplätze sichern

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.einsatz-fuer-arbeit.de; Stand: 2/2009
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Übersicht

Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld ermöglicht bei vorübergehendem Arbeitsausfall die Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern  (siehe S. 4).

3 Durch Vereinbarung von Kurzarbeit bleiben die von Arbeitsausfällen betroffenen Arbeitnehmer im Unternehmen beschäf-
tigt. Ihre Kompetenzen und ihr Know-how gehen dem Betrieb nicht verloren.

3 Durch die Weiterbeschäftigung bleiben eingespielte Belegschaften zusammen und die Beschäftigtenstruktur im Betrieb
erhalten. Motivation und Betriebstreue der Mitarbeiter werden gefördert, weil der Arbeitgeber versucht, Auftragsrück -
gänge ohne Kündigungen zu lösen.

3 Mit Kurzarbeit können kurzfristige Produktionsschwankungen flexibel bewältigt und der Arbeitsausfall den betrieblichen
Bedürfnissen angepasst werden.

3 Bei einer Verbesserung der Auftragslage kann die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur Vollarbeitszeit übergegangen werden.
Die Ausfallzeiten sind daher meist geringer als bei Entlassungen.

3 Mithilfe von Kurzarbeit lassen sich arbeitsrechtliche Streitigkeiten vermeiden.

3 Kurzarbeit kann im Vergleich zu Entlassungen Kosten sparen. Ein Fortbestand der Arbeitsverhältnisse kann günstiger sein
als die Kosten für Kündigungen plus späterer Aufwendungen für Einstellungsverfahren, Einarbeitung und Qualifizierung
von neuen Mitarbeitern.

3 Ein Festhalten an den Beschäftigten vermeidet bei verbesserter Auftragslage die Schwierigkeiten, die mit der Rekrutierung
neuer Mitarbeiter (Stichwort: Fachkräftemangel) verbunden sind.

3 Die Zeit der Kurzarbeit kann für Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten genutzt werden. Unternehmen und
Betriebe können gestärkt aus der Krise hervorgehen und ihre Position im Wettbewerb mit der Konkurrenz mittel- bis lang-
fristig verbessern.

3 Der Arbeitsplatz bleibt erhalten. Entlassung und Arbeitslosigkeit mit allen negativen Folgen für das Einkommen und die
Teilhabechancen der Beschäftigten und ihrer Familien können verhindert werden.

3 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihnen bleibt eine sozia-
le Absicherung auf hohem Niveau erhalten.

3 Da das Arbeitsaufkommen während Kurzarbeit meist nicht komplett ausfällt, erzielen die Beschäftigten weiterhin ein
(reduziertes) Erwerbseinkommen. Das Gesamteinkommen aus Arbeitsentgelt und Kurzarbeitergeld liegt meist höher als
das Arbeitslosengeld I.

3 Durch die Weiterbeschäftigung können die Beschäftigten ihre Qualifikationen und Kompetenzen erhalten und sogar aus-
bauen, wenn die Phase der Kurzarbeit für eine Weiterbildung genutzt wird. Die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
kann von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden.

Neu ab 01. Januar 2009 ist, dass die Bezugsfrist von konjunkturellem Kurzarbeitergeld auf 18 Monate verlängert wurde. Die
Re gelung gilt für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2009 entsteht; also auch für
diejeni gen, die bereits im Jahr 2008 mit Kurzarbeit begonnen haben und diese 2009 fortsetzen.
Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden folgende weitere Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen. Sie gelten
rückwirkend ab 01. Februar 2009:

3 Die Agenturen für Arbeit erstatten die Hälfte der Beiträge zur Sozialversicherung, die auf die Kurzarbeit entfallen. Damit
werden die Unternehmen noch weiter entlastet. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich während der Kurzarbeit
weiterbilden, können für diese Zeiten die Beiträge zur Sozialversicherung sogar zu 100 Prozent übernommen werden.
Diese Regelungen gelten befristet bis Ende 2010. 

3 Arbeitszeitkonten müssen vor Bezug von Kurzarbeitergeld nicht erst ins Minus gebracht werden. Diese Regelung gilt
befristet bis Ende 2010. 

3 Ab dem 01. Januar 2008 durchgeführte vorübergehende Änderungen der Arbeitszeit aufgrund von Beschäftigungs siche rungs -
vereinbarungen wirken sich nicht negativ auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes aus. Diese Regelung gilt befristet bis Ende
2010. 

3 Die Kurzarbeit kann nun auch uneingeschränkt für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer beantragt werden.
Diese Regelung gilt befristet bis Ende 2010. 

3 Zudem werden Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte während der Kurzarbeit umfangreich gefördert.

Was ist neu am Kurzarbeitergeld?

Vorteile für Arbeitnehmer

Vorteile für Arbeitgeber

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.einsatz-fuer-arbeit.de; Stand 2/2009
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Übersicht

Legen Sie den Tätigkeitsbereich fest

Der Tätigkeitsbereich lässt sich z. B. durch eine konkrete
Aufgabenbeschreibung bzw. durch eine Stellenbe schrei -
bung, welche Bestandteil des Vertrags wird, fest definieren.
Wichtig: Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie eine
Verset zungsklausel mit aufnehmen. Somit haben Sie die
Möglichkeit, den Arbeitnehmer jederzeit kraft Ihres
Direktionsrechts zu versetzen.

Legen Sie den Beginn der Tätigkeit fest

Bestimmung des Eintrittstages: Falls eine noch zu absolvie-
rende Prüfung Vorausset zung für die Einstellung ist, sollte
das in den Arbeits vertrag mit aufgenommen werden („Die
Einstellung erfolgt zum ... unter der Voraus setzung, dass ...“).

Definieren Sie die Arbeitszeit

Wie viele Stunden wöchentlich? Wie viele Stunden täg lich?
Wann ist Arbeitsbeginn? Wann Arbeitsen de? Gibt es eine
gültige Betriebsvereinbarung? Wie sieht die tarifliche Rege -
lung aus? Was ist mit Mehrarbeit?

Definieren Sie die Laufzeit des Vertrages

Wird ein unbefristeter Vertrag abgeschlossen? Wenn ja,
wie lange ist die Probezeit? Wird ein befristeter Vertrag ab  ge-
schlossen, der automatisch ausläuft, wenn vorher keine Ver -
längerung erfolgt?

Vergütung

Legen Sie die Höhe der Bezüge einschließlich der Zu schlä ge
fest. Beachten Sie die jeweiligen tariflichen Rahmen bedin -
gungen. Wann wird das Gehalt/der Lohn ausgezahlt? Gibt es
Urlaubs geld? Gibt es Neben leis tungen, z. B. Weihnachts -
gratifi kation? Dann ggf. Rückzahlungsklau seln vereinbaren
und festlegen, ob es sich um eine feste Zusage oder um eine
widerrufliche freiwillige Leistung des Arbeitgebers handelt.

Abtretung und Verpfändung des Gehaltes/Lohnes

Abtretung und Verpfändung sind ausgeschlossen.

Gehalts-/Lohnfortzahlung

Es gilt im Krankheitsfall die gesetzliche Sechs-Wochen-Regel.

Urlaub

Wie viele Tage im Jahr? Abstimmung mit betrieblichen Ge ge -
benheiten (z. B. Betriebsurlaub während der Som mer ferien).
Jahresurlaub richtet sich nach dem Bundes urlaubs gesetz.

Vertragsstrafe

Ist die Kündigung des Vertrages vor Arbeitsantritt möglich
oder ausgeschlossen? Zahlung einer Vertragsstrafe bei Kün -
digung vor Arbeitsantritt, z. B. in Höhe eines Monats ge haltes.
Weitere Schadenersatz ansprüche  bleiben vorbehalten.

Kündigung

Für Kündigungsfristen gelten die gesetzlichen Beding un gen.
Diese Fristen verlängern sich im Laufe der Beschäf ti gung. Bei
leitenden Angestellten werden längere Fris ten vereinbart.
Die Kündigung bedarf für beide Vertrags partner der Schrift -
form.

Verschwiegenheitserklärung

Verpflichtung des Arbeitnehmers, über Unterneh mens -
 interna, Kundendaten usw. nach außen hin Stillschwei gen zu
bewahren.

Wettbewerbsverbot

Dadurch verpflichtet sich der Arbeitnehmer, z. B. für einen
Zeit raum von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeits ver -
hältnisses, nicht für ein anderes Unternehmen tätig zu sein,
das mit dem bisherigen in Wettbewerb steht.
Wichtig: Eine solche Klausel ist nur dann wirksam, wenn
hierfür eine Entschädigung von mindestens 50 Pro zent der
Bezüge gewährt wird.

Nebentätigkeiten

Eine Einschränkung von Nebentätigkeiten ist nur dann zuläs-
sig, wenn die Nebentätigkeit mit der Arbeitspflicht kollidiert.
Nütz lich sind Formulie rungen, die dem Arbeit  nehmer das
Anzeigen von Nebenbeschäftigungen anra ten, da bei Unter -
lassen der Anzeige Schadenersatz ansprüche entstehen  könn-
ten.

Ausschlussklauseln

Vereinbarungen, welche die Geltendmachung von arbeits-
vertraglichen Ansprüchen nach einer bestimmten Zeit aus-
 schlie ßen. Ausschlussklauseln sind in fast allen Tarifver trägen
enthalten.

Sonstige Vereinbarungen

Alle Individualvereinbarungen schriftlich formu lieren.

Was gehört in einen Arbeitsvertrag? 

Grundsätzlich ist der Arbeitsvertrag formfrei. Auch ein münd licher oder stillschweigend vereinbarter Vertrag gilt, sofern nicht
im zuständigen Tarifvertrag ausdrücklich die schriftliche Form vereinbart wurde. Trotzdem ist – schon zur Beweiserleichterung
und um Miss ver ständnisse zu vermeiden – die Schriftform zu empfehlen. Auf jeden Fall sollte man das Vereinbarte in irgend  -
einer Form schriftlich festhalten. Durchsetzbar ist letztlich, was sich durch die Schriftform darlegen und beweisen lässt.

Quelle: Edmund Mastiaux & Partner, Zentrum für Management- und Personalberatung, Bonn, 2009
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lohnes im Durchschnitt aller Branchen
und Gefahrklassen) trägt allein das Un -
ternehmen. Darüber hin aus kann sich
auch der Unterneh mer freiwillig bei
einer BG gegen das Risiko von Arbeits -
unfällen versichern, wenn er nicht
schon ohnehin gesetz lich oder durch
die BG-Satzung pflichtversichert ist. Die
Adresse der zuständigen BG erhält der
Existenzgründer bei seiner Indus trie-
und Handelskammer oder Handwerks -
kammer. Neben dem Risiko eines
Arbeitsunfalls decken die Be rufs genos -
senschaften auch das Risiko eines
Wege unfalls – auf dem Weg zur Arbeit
beziehungsweise zurück – und einer Be-
 rufskrankheit ab. Außerdem küm mern
sie sich um alle Aspekte der Arbeits  si -
cher heit und -gesundheit und beraten
und überwachen sämtliche Be triebe.
Der technische Aufsichts dienst der
zuständigen BG berät Existenz grün der
kostenlos zu allen Aspekten der Sicher -
heit und Gesundheit am Ar beitsplatz –
z. B. über Arbeiten mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen, über relevante
Vorschriften und Regeln und zur ergo-
 nomischen Gestaltung von Ar beits -
plätzen. Auf diese Weise wer den teure
Fehlinvestitionen und nachträgliche
Auflagen vermieden.

Harald Janas, Verband der
Ersatzkassen e. V. (vdek)

vergeben wurde. In diesem Falle kön-
 nen Anmeldungen auch ohne Versi -
cherungsnummer der Kranken kasse
übermittelt werden, dann aber mit den
Angaben zur Vergabe einer Versi che -
rungsnummer (gilt im Übri gen auch für
inländische Arbeitnehmer ohne
Versicherungsnummer). 

Saisonarbeiter
Informationen siehe „geringfügig Be -
schäftigte“: Übersicht Seite I 

Studenten
In der Rentenversicherung sind Stu den -
ten nur versicherungsfrei, wenn ihre
Beschäftigung geringfügig ist (siehe
„geringfügig Beschäftigte“). 

In der Kranken-, Pflege- und Ar beits -
losenversicherung sind Beschäf ti gun -
gen von Studenten darüber hinaus auch
versicherungsfrei, 

3 wenn sie während der Vorlesungs -
zeit wöchentlich nicht mehr als 20 Stun -
den beschäftigt sind. Die Höhe des
Arbeitsentgelts spielt dabei keine Rolle;

3 wenn die Beschäftigung am Wo -
chenende sowie in den Abend- oder
Nachtstunden oder in den Semester -
ferien ausgeübt wird, selbst dann, wenn
die Wochenarbeitszeit mehr als 20
Stunden beträgt.

Gilt für alle: Unfallversicherung
Wer ein Unternehmen gründet, muss
dies der zuständigen Berufs genossen -
schaft (BG) mitteilen, da alle Mitar bei ter
eines Unternehmens – gleichgültig ob
in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder
sonstigen Dienstverhältnis – in der BG
gesetzlich unfallversichert sein müssen.
Die Beiträge für die gesetzliche Unfall -
versicherung ( 1,3 Prozent des Brutto -

3 Sozialversicherungsausweis (ent -
hält u. a. die Versicherungs nummer)

Als Arbeitgeber müssen Sie für fol gen de
Sachverhalte der Einzugsstelle (Kran -
kenkasse oder Minijob-Zentrale) Mel-
dungen abgeben:

3 Aufnahme, Beendigung, Unter bre -
chung und Änderung des Beschäf ti -
gungs verhältnisses

3 Änderung im Versiche rungs ver -
hält  nis

3 Änderung der persönlichen Ver -
hält  nisse und 

3 Ablauf eines Kalenderjahres

Die Meldungen und Beitragsnachweise
zur Sozialversicherung sind der Ein -
zugs stelle elektronisch per Internet zu
übermitteln. Bei Bedarf kann die ma -
schinelle Ausfüllhilfe „sv.net“ verwen-
 det werden (s. Infokasten).

Geringfügig Beschäftigte bzw.
Minijobs und Gleitzone
Eine geringfügig entlohnte Beschäf ti -
gung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt
regelmäßig 400 Euro im Monat nicht
übersteigt. Darüber hinaus ist der Bei -
tragsanteil für Arbeitnehmer, die mit
ihrem monatlichen Arbeitsentgelt in
der Gleitzone von 400,01 Euro bis
800,00 Euro liegen, reduziert. Infor -
mationen dazu erhalten Sie in der
Über  sicht auf Seite I. 

Arbeiter und Angestellte aus
einem EU-Land bzw. Nicht-EU-
Land
Von vielen dieser Arbeitnehmer wird
die Versicherungsnummer nicht be -
kannt sein, weil sie ggf. noch gar nicht

Fortsetzung von Seite 4

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen kann für potenzielle Mit -
arbeiter auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) eine Rolle spielen. Die Mit ar -
beiter haben das Recht auf Umwandlung des eigenen Entgelts. Diese Entgelt um -
wandlung aus den laufenden Löhnen und Gehältern der Mitarbeiter oder aus
Sonder zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, Tantiemen und Erfolgs be -
teil igungen ist als bav-Maßnahme gerade auch für junge und kleine Unternehmen
von besonderer Bedeutung. Der Arbeitgeber kann diese Form der Altersvorsorge
mithilfe einer Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unter stützungs -
kasse oder Direktzusage anbieten. Durch die richtige Auswahl lassen sich Kosten,
Verwaltungsaufwand und Haftung begrenzen.

Quelle: Deutscher Versicherungs-Schutzverband (DVS), Bonn

Betriebliche Altersversorgung

Die Krankenkassen bieten Arbeit -
gebern ein kostenfreies Computer -
pro gramm an. Mit sv.net können
Meldungen zur Sozialversicherung,
Beitragsnachweise sowie Entgelt -
bescheinigungen erstellt und ver-
schlüsselt über das Internet an die
Kran kenkassen übermittelt werden.
Da neben verwaltet sv.net die Mel -
dun  gen und Beitragsnachweise und
ist in der Lage, nach Eingabe der
individuellen Personaldaten des ein-
 zelnen Beschäftigten dessen sozial-
 versicherungsrechtliche Beur teilung
automatisch vorzunehmen. sv.net ist
jedoch kein Ersatz für ein Entgelt -
abrechnungsprogramm.

Weitere Informationen: 
www.itsg.de/svnet

Service für Arbeitgeber:
sv.net
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Die PSA sind Bestandteil des ersten Ge -
setzes für moderne Dienst leistungen
am Arbeitsmarkt, einem Teil der so
genannten Hartz-Gesetze. Bei den PSA
handelt es sich um Zeitarbeits unter -
neh men, die im Rahmen von Aus -
schrei  bungen von den Agenturen für
Arbeit beauftragt werden. Kommen
auch nach erneuter Ausschreibung
keine PSA-Verträge zustande, kann sich
die Agentur für Arbeit an Ver leih -
unternehmen beteiligen. Ist dies eben-
 falls nicht möglich, kann die Agentur
für Arbeit eine eigene PSA gründen.
Nicht in jedem Agentur bezirk muss es
eine PSA geben.

Aufgabe der Personal-Service-
Agenturen
Ziel der PSA ist es, Arbeitslose über Leih-
bzw. Zeitarbeit den Einstieg in ein fes tes
Beschäftigungsverhältnis zu erleich-
 tern. Ihre  Hauptaufgabe ist der Verleih
ihrer Beschäftigten an Unternehmen.
Die PSA stellen ausschließlich Arbeits -
lose ein, die von der Agentur für Arbeit

vorge schla   gen werden. Die PSA muss
eine or ga ni satorisch und gegebenen-
 falls rechtlich eigenständige Einheit im
Bezirk der jeweiligen Agentur für Arbeit
sein. Es gibt also beispielsweise im glei-
 chen Unter nehmen ein Neben ein an der
von vermittlungsorientierter Arbeit -
nehmer über lassung (organi satorische
Einheit PSA) und herkömmlicher ge -
werblicher Verleihtätigkeit.

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung Arbeitsloser
Es handelt sich dabei um sozialversi che-
rungspflichtige Beschäftigungs ver hält -
nisse über eine Dauer von mindestens
neun Monaten. Sie soll im Regelfall
zwölf Monate nicht übersteigen. Die PSA
darf einen von der Arbeitsagentur vor-
 ge schla ge nen Bewerber auch ab lehnen.
Die Ab  leh nung muss begründet wer-
 den. Die Ar beitsbedingungen ein-
 schließ  lich des Ar beitsentgelts müssen
sich nach einem Ta rifvertrag für Ar beit -
nehmer über las sung richten. Be werber
für die Einrichtung einer Perso nal-

Service-Agentur (PSA) können die Texte
der Tarifverträge für Zeitarbeits un ter -
nehmen unter info@bmwi.bund.de
anfordern. Dabei ist anzugeben: Re fe -
rat IIIA3, Anfor de rung Zeitarbeits-Tarif -
verträge.

Ziel: festes Beschäftigungs -
verhältnis
Im günstigsten Fall soll das Unter neh -
men die geliehenen Mitarbeiter in ein
festes Beschäftigungsverhältnis über-
nehmen. Gelingt dies nicht, vermittelt
die PSA die Beschäftigten erneut an ein
weiteres Unternehmen (vermittlungs-
orientierte Arbeit   nehmer überlassung).
Wenn – im Ausnahmefall – keine Ar beit-
nehmerüberlassung möglich ist, müs-
sen die PSA die verleihfreien Zeiten für
arbeitsmarktorientierte Integrations be-
mühungen und individuell ge eig ne te
Kurzzeitqualifizierungen nutzen. Die
PSA erhält eine monatliche Fallpau -
schale, die alle drei Monate um 25 Pro -
zent gesenkt wird und eine Ver mitt -
lungs prämie, die ebenfalls degressiv
gestaltet ist. Das heißt: Je schneller
ein Arbeitsloser in ein festes Beschäfti -
gungsverhältnis vermittelt wird, desto
höher ist das Honorar für die PSA. 

Vorteile für den Arbeitgeber:
Personal-Service-Agenturen bieten die-
 selben Vorteile wie jede andere Zeitar -
beitsfirma. Arbeitgeber können durch
Leiharbeiter kurzfristig Personal eng -
pässe, die z. B. durch Urlaub, Krank heit,
Schwangerschaft entstehen, ausglei-
 chen. Arbeitgeber haben die Möglich -
keit, Arbeitnehmer erst einmal aus führ-
 lich kennenzulernen, bevor sie sie in
ein festes Beschäftigungsverhältnis
übernehmen. Arbeitgeber zahlen le dig-
 lich ein Honorar an die PSA, eine Lohn-
 buchhaltung ist nicht notwendig.

Erst leihen, dann einstellen: Personal-Service-Agenturen (PSA)

Stellenbesetzungen: erfolgreiche Suchwege von Unternehmen 
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Arbeitsagenturen insgesamt

Stellenangebot im Internet (ohne Internetdienste der Arbeitsagenturen)

Auswahl aus Initiativbewerbungen/Bewerberliste

Kontakt zur Arbeitsagentur (ohne Internetdienste der Arbeitsagenturen)

Nutzung der Internetdienste der Arbeitsagenturen 

private Arbeitsvermittlung

interne Praktika

interne Stellenausschreibung

1
Antwort auf Inserate Arbeitsuchender

über eigene Mitarbeiter/persönliche Kontakte

Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich)

eigene Inserate



Wer Mitarbeiter einstellt, übernimmt
viel Verantwortung und geht Ver pflich-
 tungen ein. Doch gerade in den ersten
Jahren fürchten junge Unternehmer
diese festen Bindungen. Denn was ge -
schieht, wenn die Auftragslage sich
nicht so entwickelt wie erwartet oder
gar zu rückgeht? Was ist, wenn man
mit einem Mitarbeiter nicht zurecht-
kommt? Wer weiß, wie man sich –
wenn’s sein muss – trennen kann,
braucht keine Angst davor zu haben,
Personal einzustellen.

In Kleinbetrieben mit bis zu zehn
Vollzeitbeschäftigten (Teilzeit be schäf -
tigte bis 20 Wochenstunden zählen zur
Hälfte, bis zu 30 Wochenstunden zu drei
Viertel, darüber voll, Auszu bil den de
zählen nicht mit) sind Arbeitnehmer,
die nach dem 31.12.2003 eingestellt
wur den, vom gesetzlichen Kündi gungs-
 schutz ausgenommen. Für Arbeit neh -
mer, die schon länger beschäftigt sind,
liegt die Kleinbetriebsgrenze bei fünf

Vollzeitbeschäftigten. Diese Ar beit neh -
mer können – unter Einhaltung der Kün -
digungsfristen – jederzeit aus sach li chen
(nicht willkürlichen oder dis krimi  nie-
 renden) ordentlich gekündigt wer den.

Wird die Kleinbetriebsgrenze über-
schritten, gilt das Kündigungs schutz -
gesetz (KSchG), wonach eine or dent -
liche Kündigung, d. h. eine Kün di gung
unter Einhaltung der Kün di gungs   fris -
ten, nur wirksam ist, wenn sie „sozial
gerechtfertigt“ ist. Diesen Kün digungs -
schutz genießt ein Arbeit neh mer aller-
 dings erst nach einer ununterbro che-
 nen Beschäftigungsdauer von mehr als
sechs Monaten (§ 1 KSchG).

Achtung: Es gilt Sonderkündi gungs-
schutz für Schwerbehinderte, wer den-
 de und junge Mütter und bei Elternzeit.

Befristete Verträge müssen nicht
ge kündigt werden, sondern enden nach
Ablauf der Frist – ohne jeden Kündi -
gungsschutz. 

Quelle: RA Goetz-Georg von Randow
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Im Fall der Fälle: Kündigung

Stellenbesetzungen: übliche Suchwege von Unternehmen 
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eigene Inserate

Stellenangebot im Internet (ohne Internetdienste der Arbeitsagenturen)

Auswahl aus Initiativbewerbungen/Bewerberliste

Kontakt zur Arbeitsagentur (ohne Internetdienste der Arbeitsagenturen)

interne Stellenausschreibung

Nutzung der Internetdienste der Arbeitsagenturen

private Arbeitsvermittlung

interne Praktika

6
Antwort auf Inserate Arbeitsuchender

über eigene Mitarbeiter/persönliche Kontakte

Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich)

Arbeitsagenturen insgesamt

Befristete Arbeitsverträge reduzieren
das Risiko bei Neueinstellungen. Das
Teilzeit- und Befristungsgesetz bietet
verschiedene Möglichkeiten:
a)  Eine Befristung ist ohne Weiteres

zulässig (§ 14 Absatz 1 TzBfG), wenn
ein sachlicher Grund vorliegt, z. B.
ein vorübergehender betrieblicher
Bedarf (v.a. Kampagnen, Saison -
arbeitsplätze), eine Befristung im
Anschluss an eine Ausbildung oder
ein Studium, um den Übergang
des Arbeitnehmers in eine An -
schluss beschäftigung zu erleich-
 tern oder bei Vertre tung eines
Arbeitneh mers, der z. B. wegen
Elternzeit oder längerer Krankheit
abwesend ist.

b) Ohne sachlichen Grund ist die
kalendermäßige Befristung eines
Arbeitsverhältnisses bis zu zwei
Jahre möglich, es kann innerhalb
dieser Frist dreimal verlängert
werden. In den ersten vier Jahren
nach der Unternehmensgründung
kann sogar bis zu vier Jahre befris-
tet wer den (das gilt nicht bei Neu -
grün dung aus einer rechtlichen
Um strukturierung eines beste hen-
 den Unternehmens). 

c) Über 52jährige, die mindestens
vier Monate arbeitslos oder in
öffentlich geförderten Beschäfti -
gungs maßnahmen waren, können
bis zu fünf Jahre befristet einge-
stellt wer den, auch Mehrfach -
befris tung innerhalb dieses Zeit -
raums ist möglich.

Dringend zu beachten: Es darf zuvor
kein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis zu dem Arbeit -
nehmer bestanden haben. Und der
Vertrag muss vor Beginn des Arbeits -
verhältnisses schriftlich geschlossen
worden sein. Sonst gilt das Arbeits -
verhältnis als unbefristet – wenn der
Arbeitnehmer spätestens drei
Wochen nach Erhalt der Kündigung
oder Beendigung auf Entfristung
klagt.

Quelle: RA Goetz-Georg von Randow

Mitarbeiter auf Zeit
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
Initiative „job – Jobs ohne Barrieren“
Leistungen an Arbeitgeber, die behinderte oder
schwerbehinderte Menschen ausbilden oder
beschäftigen. Bestelllung unter
www.bmas.bund.de

Kontakte (Auswahl)
Minijob-Zentrale bei der Deutschen 
Renten versicherung Knappschaft-
Bahn-See
Tel.: 01801 200 504
www.minijobzentrale.de

Bundesverband Zeitarbeit Personal-
Dienstleistungen
Internet: www.bza.de (Informationen über
Personaldienstleister)

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
Gemeinschaftsinitiative aus Bund, Ländern,
Sozialpartnern, Sozialversicherungsträgern,
Stiftungen und Unternehmen
www.inqa.de

Das Bürgertelefon zur Arbeits markt politik, Arbeitsmarkt und Arbeits för derung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beantwortet Fragen zu

3 Existenzgründung aus der
Arbeitslosigkeit 

3 Förderleistungen der Agentur
für Arbeit 

3 Einstiegsgeld 
3 Hilfen für Selbständige und

Existenzgründer 
3 Eingliederungsmaßnahmen 
3 Entgeltersatzleistungen 
3 Grundsicherung für Arbeits -

suchende 

Tel.: 0180 5 67 67 12

3 Trainingsmaßnahmen,
Mobili täts hilfen 

3 Kündigung, Aufhebungs vertrag,
Abfindung 

3 Sperrzeiten/Ruhen von
Leistungen 

3 Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt 

3 Aktuelle Gesetzesänderungen 
3 Fragen zum SGB III 
3 Fragen zum SGB II 

BMAS-Bürgertelefon 
(Arbeitsmarktpolitik/Arbeitsförderung) 

Gehalt: Was zahlt
der Arbeitgeber?
Ein Arbeitgeber bietet einem Bewerber
ein Brutto-Gehalt in einer bestimmten
Höhe an. Dieses Brutto-Gehalt besteht
aus:1

Arbeitnehmeranteil-Sozial-
versicherungsbeiträgen2

8,2 % Krankenversicherung
9,95 % Rentenversicherung
1,4 % Arbeitslosenversicherung
0,975 % Pflegeversicherung
Pflegeversicherung (Kinderlose
1,225 %; in Sachsen: 1,475 % und für
Kinderlose 1,725 %)

+ Lohnsteuer je nach Steuerklasse
und Einkommen

+ Netto-Gehalt
= Brutto-Gehalt

Der Arbeitnehmeranteil der Sozial ver -
si cherungsbeiträge sowie die Lohn -

steuer beziehen sich jeweils auf das
Brutto-Gehalt.

Um festzustellen, wie hoch die Ge -
samt belastung für ein Gehalt ist, muss
der Arbeitgeber zum Brutto-Gehalt
noch den Arbeitgeberanteil der Sozial -
versi cherungsbeiträge addieren:

Brutto-Gehalt
+ Arbeitgeberanteil- Sozial -

versicherungsbeiträge
(Prozentzahlen beziehen sich auf 
Brutto-Gehalt)
7,3 % Krankenversicherung
9,95 % Rentenversicherung
1,4 % Arbeitslosenversicherung
0,975 % Pflegeversicherung
(in Sachsen: 0,475 %)

= Gesamtbelastung für Arbeitgeber

1) Nicht berücksichtigt sind Beiträge zur Berufs genossen -
schaft sowie Kosten für die dauerhafte Einrichtung des
Arbeitsplatzes.
2) Stand: 01.01.2009

Quelle: Harald Janas, Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)

Arbeitgeber, die einen besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen zu -
sätzlich einstellen, erhalten vom Integrationsamt eine finanzielle Unterstützung.
Möglich sind im Durchschnitt bis zu 600 Euro monatlich für die Dauer von bis zu
fünf Jahren. Zur Zielgruppe gehören beispielsweise schwerbehinderte Menschen
ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit einer geistigen oder seelischen
Behin derung. Arbeitgeber, die einen zusätzlichen Ausbildungsplatz für schwer be-
hin der te Jugendliche schaffen, erhalten vom Integrationsamt eine Prämie von bis
zu 3.000 Euro. Nach Abschluss der Ausbildung und Übernahme in ein sozialversi-
che rungspflichtiges Arbeitsverhältnis gibt es eine weitere Prämie von bis zu 5.000
Euro. Integrationsfachdienste stehen bereit, um Ausbildung und Beschäftigung
schwer behinderter Menschen zu unterstützen.

Weitere Informationen unter www.bmas.bund.de (Teilhabe behinderter
Menschen). Ihr Integrationsamt finden Sie unter www.integrationsaemter.de

Arbeitsplätze für behinderte Menschen –  Hilfen


